
Kleingärtnerverein Westerbusch e.V 

 

Beginn der Sitzung:  12.07.2025  14:10 Uhr  

Thema: Außerordentliche Mitgliederversammlung 12.07.2025 um 14:00 Uhr  

Sitzungsort:   Vereinsheim KGV Westerbusch 

Protokollführung:   Melanie Wieser 

Anwesende Mitglieder: Siehe Anwesenheitsliste 65 Stimmberechtigte Mitglieder  

Tagesordnung 

Nr. Thema 

1. Begrüßung und Wahl eines Versammlungsleiters / Feststellung Beschlussfähigkeit 

2. Abmahnungen und Beschluss bzgl. Parken u. Befahren der Wege 

3. Information allgemein  

4. Anrecht auf Strom und Wasser / Beschluss 

5. Grünschnitt Entsorgung 

6. Biotonnen / AWG 

7. Verschiedenes 

 

1. Niederschrift 

Nr. 1.  Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit 
 
Um 14.10 Uhr eröffnete der 1. Vorsitzende Olaf Liedgens die Versammlung und begrüßte die 
Mitglieder. 
 
Die Tagesordnung wurde mit der Einladung versendet. 
 
Die Mitglieder wurden fristgerecht und mit ordentlicher Tagesordnung eingeladen, somit war 
die Versammlung beschlussfähig. 
 
Anwesend waren 65 Mitglieder. 
 

Nr. 2.  Abmahnungen und Beschluss bzgl. Parken u. Befahren der Wege 
 
Im vergangenen Jahr wurden 65 Abmahnung verschickt. Abmahnungen wegen unerlaubtem 
Befahren der Anlage und Parken auf den Wegen. Aus diesem Grund soll es einen Beschuss 
geben der das Einfahren in die Anlage regelt. 
 
Beschluss: Befahren der Wege Mo – Fr 7 Uhr bis 20 Uhr und Sa bis 13 Uhr 
 
Ja-Stimmen: 48    Enthaltungen: 8 
 
 
- Einfahrtsausweise müssen mit Gartennummern versehen werden, diese gibt es beim 
Vorstand 
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Nr. 3.  Information allgemein  

 
- Auf den Parkplätzen findet immer noch Vermüllung und Drogenkonsum durch Jugendliche 
statt. Es wurde mehrere Kameras installiert. 
 
- die Mitglieder wurden wiederholt darüber informiert, dass das Wasser in den Leitungen der 
Gartenanlage kein Trinkwasser ist. 
 
-WICHTIG ADRESSÄNDERUNG!!!!! 
Nochmals wurden alle Gartenfreunde gebeten, bei Umzug etc. die neue Adresse und 
Telefon- oder Handynummer dem Verein mitzuteilen. Auch in diesem Jahr kamen Briefe 
unzustellbar zurück. Die anfallenden Kosten der Adressermittlung müssen den jeweiligen 
Pächtern in Rechnung gestellt werden. 
 
 

Nr. 4 Anrecht auf Strom und Wasser / Beschluss 
 
- Nur ein Pächter der Mitglied ist hat Anrecht auf Strom und Wasser. 
 
Beschluss: ALLE haben mit Ja gestimmt 
 
 
 Nur wer bis 31. Januar des neuen Jahres seine Rechnung bezahlt hat, wird mit Wasser,  
Strom und Parkausweis versorgt Das Abklemmen wird mit 20€ berechnet. 
 
Beschluss: ALLE haben mit Ja gestimmt 
 
 
- Es wird keine Ratenzahlung mehr genehmigt. 
 
Beschluss: Ja              – Mehrheit 
                  Nein           – 3 Stimmen 
                  Enthaltung – 4 Stimmen 
 
- Wer die Jahresendabrechnung (Oktober) bis zum 31. Januar des Folgejahres nicht bezahlt 
hat, wird (ohne Mahnung) automatisch aus dem Verein gekündigt. 
 
Beschluss: Ja              – Mehrheit 
                  Nein           – 0 Stimmen 
                  Enthaltung – 3 Stimmen 
 
- Kündigung im selben Fall mit Mahnung 
 
Beschluss: Ja              – 7 Stimmen 
                  Nein           – Mehrheit 
                  Enthaltung – 0 Stimmen 
 
 
 
 
 
 
 

Nr. 5 Grünschnitt Entsorgung 
 
- Die Entsorgung von Grünschnitt und Abfällen in der Anlage oder am Waldrand sind nach 
wie vor verboten. Leider gibt es immer noch einige Mitglieder, die das nicht interessiert und 
weiterhin Ihren Grünschnitt unerlaubt entsorgen. Wildverkappung kann zur Kündigung und 
zur hohen Strafen führen. 
Grünschnitte von Pflichtstücken können auf die Biotonnen verteilt werden. 
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Nr. 6 Biotonnen / AWG 

 
- Es wurden Biotonne für mehrere Gartenfreunde bestellt. Wer keine Tonne möchte, braucht 
sie nicht zu nehmen. 
- Bei der AWG wurde angefragt, ob eventuell auch auf dem unteren Parkplatz geleert werden 
kann. 

 
Nr. 7 Verschiedenes 

 
 - Mehrere Schilder mit dem Hinweis auf Videoüberwachung wurden in der Anlage aufgestellt. 
 
- Nach der zweiten Abmahnung wird eine Geldstrafe fällig. 
1. Abmahnung 21 Tage Frist kostenfrei. 
2. Abmahnung 14 Tage Frist 20€. 
3. Abmahnung 14 Tage Frist 50€ 
Jede weitere Abmahnung Mit 14 Tagen Frist zusätzlich noch mal 50€. 
 
Beschluss: Ja              – Mehrheit 
                  Nein           – 1 Stimme 
                  Enthaltung – 5 Stimmen 
 

 Ende der Versammlung 16:18 Uhr 

 

…………………………………………. ………………………………………….. 
1.Vorsitzendender 14.07.2025 Kassierer 14.07.2025 

Olaf Liedgens Gerd von Grönheim 

 

…………………………………………. ………………………………………….. 
2.Vorsitzendender 14.07.2025 Schriftführerin 14.07.2025 

Daniel Diegmann Melanie Wieser 

 

 


